
 
A n t r a g : 

1. Der Bedarfsplan für 
Kindertageseinrichtungen und 
Tagespflege 2007/2008 wird zur 
Kenntnis genommen. 

2. Die für das Jahr 2008 zum weiteren 
Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten 
für unter Dreijährige auf Grundlage 
des 
Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz
es erforderlichen Haushaltsmittel 
müssen im Nachtrag 2008 zur 
Verfügung gestellt werden. 

3. Die weiteren organisatorischen 
Voraussetzungen zur Umsetzung des 
Ausbauprogrammes auf Grundlage 
des 
Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz
es sind zu schaffen. 

 


